Im Zeitraum Januar bis März 2009 veröffentlichte Urteile von Finanzgerichten

1.

Keine verdeckte Gewinnausschüttung durch Liquiditätsvorteile aufgrund verspäteter Mietzahlung 

1. Liquiditätsvorteile einer Kapitalgesellschaft, die dadurch entstanden sind, dass die Kapitalgesellschaft die vereinbarte Miete für das ihr von dem nicht beherrschenden Gesellschafter überlassene Grundstück erst mit Verspätung gezahlt hat, führen nicht zwangsläufig zu einer verdeckten Gewinnausschüttung.

2. Der Vornahme des sog. doppelten Fremdvergleichs (vgl. BFH-Urteil vom 13.11.1996 I R 53/95) bedarf es nicht in allen Fällen. Der doppelte Fremdvergleich ermöglicht es lediglich in besonders gelagerten Einzelfällen, den strukturell fehlenden Interessengegensatz zwischen der Kapitalgesellschaft und ihrem Gesellschafter sichtbar zu machen.

3. Der indizielle Aspekt des doppelten Fremdvergleichs darf keinesfalls zu hoch angesetzt werden. Wenn es dem ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiter einer Kapitalgesellschaft gelungen ist, eine für die Gesellschaft günstige Vereinbarung zu erzielen, so ist dies steuerrechtlich grundsätzlich hinzunehmen, ohne dass danach gefragt werden darf, ob dies dem Vertragspartner zum Nachteil gereicht. FG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 12.11.2008, 12 K 8423/05 B
2. 

Aktien- bzw. Beteiligungserwerb an der Arbeitgebergesellschaft kann unter engen Voraussetzungen zu Werbungskosten bei den Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit führen 

1. Der Erwerb von Aktien führt gewöhnlich zu Einkünften aus Kapitalvermögen, so dass die damit verbundenen Aufwendungen regelmäßig nicht den Werbungskosten bei den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit zuzurechnen sind. Das gilt auch dann, wenn ein Arbeitnehmer eine Beteiligung an seiner Arbeitgeberin erwirbt, selbst wenn er damit auch seine Arbeitnehmertätigkeit fördert..

2. Anderes kommt ausnahmsweise nur dann in Betracht, wenn der Arbeitnehmer mit dem Erwerb einer Beteiligung nicht die mit der Stellung als Gesellschafter verbundenen Rechte, sondern nahezu ausschließlich die Sicherung seines bestehenden oder die Erlangung eines höherwertigen Arbeitsplatzes erstrebt.

3. Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt (Az. des BFH: VI B 126/08). FG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 22.10.2008, 1 K 6139/05 B
3.

Steuerpflicht von Zinsen zu Kapitallebensversicherungen, mit denen Anschaffungsdarlehen abgesichert werden
Zinsen aus Kapitallebensversicherungen sind steuerpflichtig, wenn das durch die Lebensversicherung(en) abgesicherte Darlehn nicht unmittelbar und ausschließlich der Finanzierung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten des Wirtschaftsgutes diente FG Düsseldorf, Urteil vom 18.12.2007, 13 K 3342/05 F
4.

Einnahmen aus nichtselbstständiger Arbeit durch Gewährung einer Mitarbeiterbeteiligung

Hat ein Arbeitgeber Liquiditätsprobleme, stimmen die Arbeitnehmer deshalb einer verzögerten Auszahlung von Urlaubsgeld und Jahressonderzahlung zu und erhalten sie hierfür im Gegenzug eine stille Mitarbeiterbeteiligung, bei welcher der Grundstock in Höhe von 1.000,00 DM durch eine Schenkung durch das Unternehmen erfolgt, so handelt es sich bei den Gutschriften des Grundstockbetrages auf den Beteiligungskonten der Arbeitnehmer um Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit, die den Arbeitnehmern im Zeitpunkt der Gutschrift zufließen. FG Düsseldorf, Urteil vom 07.11.2007, 7 K 1270/06 L,H(L)
5.

Sachverständigenbeweis verstößt nicht gegen das Steuergeheimnis und gegen das informationelle Selbstbestimmungsrecht 

Die Überlassung der Gerichts-, Verwaltungs- oder Steuerakten durch das Gericht an den für die Beweisaufnahme bestellten Sachverständigen oder an die um eine amtliche sachverständige Auskunft ersuchte juristische Person des öffentlichen Rechts verstößt nicht gegen das Steuergeheimnis oder gegen das informationelle Selbstbestimmungsrecht eines Klägers oder Prozessbeteiligten. FG Hamburg, Urteil vom 26.01.2009, 3 K 2/09
6.

Tätigkeit eines Rechtsanwalts als Insolvenzverwalter ist keine freiberufliche Tätigkeit
Die Tätigkeit eines Rechtsanwalts als Insolvenzverwalter ist keine freiberufliche Tätigkeit, sondern vermögensverwaltende Tätigkeit i.S.d. § 18 Abs. 1 Nr. 3 EStG. Eine selbstständige Tätigkeit setzt aber voraus, dass sie von dem Betroffenen im Wesentlichen selbst erbracht wird. Die Übertragung untergeordneter Arbeiten auf Angestellte oder Subunternehmer schaden dabei nicht. Werden aber Rechtsanwälte als Angestellte oder freie Mitarbeiter mit der Bearbeitung von Insolvenzfällen beauftragt, ist die Tätigkeit des Insolvenzverwalters als gewerblich zu qualifizieren. FG Köln, Urteil vom 13.08.2008, 4 K 3303/06
7.

Auch Veränderungen des Aktivvermögens aus dem Ergebnis einer Betriebsprüfung kann zur Aberkennung von vortragsfähigen Verlusten führen
Die Voraussetzungen eines Mantelkaufs im Sinne des § 8 Abs. 4 KStG sind erfüllt , wenn die Erhöhung des Aktivvermögens einer Kapitalgesellschaft auf einer Erhöhung des Umlaufvermögens aus den Ergebnissen der laufenden Betriebsführung beruht. FG Köln, Urteil vom 12.02.2009, 13 K 787/05
8.

Kosten für Umstellung eines Fahrzeuges auf Gasbetrieb sind als Sonderausstattung in die Bemessungsgrundlage für die 1 %-Regelung einzubeziehen 

Die Aufwendungen für die Umrüstung eines Fahrzeugs von Benzin- auf Flüssiggasbetrieb sind als Kosten der Sonderausstattung in die Bemessungsgrundlage für die sog. 1%-Regelung bei privater Kfz-Nutzung einzubeziehen. FG Münster, Urteil vom 23.01.2009, 10 K 1666/07 L
9.

Keine Pflicht zur Einreichung der Anlage EÜR

Ein Unternehmer, der seinen Gewinn nicht durch Bilanzierung sondern durch Einnahmenüberschussrechnung ermittelt, ist nicht verpflichtet, hierfür den amtlich vorgeschriebenen Vordruck „Anlage EÜR“ zu verwenden. FG Münster, Urteil vom 17.12.2008, 6 K 2187/08
